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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1956

Norm

B-VG Art89

Rechtssatz

Die vom VerfGH ausgesprochene Befristung der Aufhebung eines Gesetzes hat nicht die Wirkung, daß das Gesetz für

die Zeit vor dem Aufhebungserkenntnis als nicht mehr wirksam anzusehen wäre (ZStG)

Entscheidungstexte

1 Ob 317/56
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